
 

 

Externenprüfungen 2020 – 
Hauptverfahren 
Klausuren 

A. Termine 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklung des Covid-19-

Infektionsgeschehens zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Diese würden Sie 

dann auf 

http://www.brd.nrw.de/schule/hauptschulen_realschulen/Externenpruefung_Realschu

le.html nachlesen können. 

 

Fach Datum Ort 

4. Fach 05.08.2020 
Theodor Litt Realschule, 
Theodor Litt Straße 5-11, 

Düsseldorf 

Deutsch 07.08.2020 

Englisch 11.08.2020 

Mathematik 13.08.2020 

 

B. Besondere Hinweise zum Infektionsschutz 

I .  Organisation 

- Die Klausuren beginnen jeweils um 09:00 Uhr (bitte aus organisatorischen 

Gründen mindestens 30 Minuten früher vor Ort erscheinen).  

- Die Klausuren finden in der Aula der Theodor Litt Realschule, Theodor Litt 

Straße 5-11, Düsseldorf, statt.  

- Die Prüflinge werden von drei unterschiedlichen Sammelpunkten aus auf das 

Schulgelände geleitet. Hierzu erhalten Sie später genaue Informationen. Das 

eigenständige Betreten des Schulgeländes ist nicht gestattet. 

Bitte befolgen Sie die Hinweise der Lehrkräfte, die Sie an den Sammelpunkten 

abholen werden. 

I I .  Persönl iches Verhalten zum Infektionsschutz  

Verhalten Sie sich auch vor Betreten des Schulgeländes entsprechend den 

allgemein gültigen Infektionsschutzregel. Besonders hervorheben möchte ich hier: 

Halten Sie u.a. immer mind. 1,5m Abstand zu anderen Personen. 

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gelten zusätzlich zu den üblichen 

Infektionsschutzmaßnahmen die folgenden Regeln: 

http://www.brd.nrw.de/schule/hauptschulen_realschulen/Externenpruefung_Realschule.html
http://www.brd.nrw.de/schule/hauptschulen_realschulen/Externenpruefung_Realschule.html


 

 

 

 

 

- Bei allen Bewegungen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist das 

Tragen eines durch Sie mitgebrachten Mund-Nase-Schutzes Pflicht. (z.B.: 

Gang zum Raum und wieder zurück, mögliche Toilettengänge, …) 

- Update 03.08.2020: Der Mund-Nase-Schutz ist im Prüfungsraum nur 

abzunehmen, wenn die Kontrolle der Personalausweise durch die 

aufsichtsführende Lehrkraft erfolgt ist und die aufsichtsführende 

Lehrkraft dies gestattet. Bitte beachten Sie, dass die Dynamik der 

infektionsschützenden Regelungen derzeit keine Prognose zulassen, ob 

Sie die Prüfung mit oder ohne Mund-Nase-Schutz absolvieren können. 

- Halten Sie sich strikt an die Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrkräfte. 

Sollten Sie die unter I. und II. genannten Regeln nicht einhalten, werden Sie vom 

Externenprüfungsverfahren ausgeschlossen. Die Einhaltung dieser 

Verfahrensregelungen ist auch in Ihrem eigenen Interesse!  

I I I .  Symptomfreiheit  

Die Teilnahme an der Prüfung ist nur bei Symptomfreiheit und bei Nichtkontakt mit 

positiv Getesteten auf COVID-19 innerhalb der letzten 14 Tage möglich. Sie erklären 

durch Ihr Erscheinen am Prüfungstag, dass Sie diese Teilnahmebedingung erfüllen. 

Sollten bei Ihnen im Verlauf einer Prüfung Anzeichen einer COVID-19-Erkrankung 

auftreten, werden Sie zum Schutze der anderen Bewerberinnen und Bewerber sowie 

der Prüferinnen und Prüfer umgehend von der Klausur ausgeschlossen. 

IV. Gäste: Zuhörerinnen und Zuhörer / Begle i tpersonen etc.  

Gäste, wie z.B. Zuhörerinnen und Zuhörer, Eltern, allgemeine Begleitpersonen etc. 

dürfen das Schulgelände und das Schulgebäude nicht betreten. Diese 

Einschränkung gilt ausdrücklich nicht für die Personen, die Sie im Rahmen eines 

Nachteilsausgleichs begleiten werden. Hierzu hatten Sie bereits einen gesonderten 

Bescheid erhalten. 

V. Al lgemeine Hinweise  zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen 1 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, dass Sie sich anlässlich der 

Prüfungstermine mit den allgemeinen COVID-19- Präventionsmaßnahmen vertraut 

machen: 

                                              
1 nach: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf, 
Stand 29.05.2020 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/Pruefungen_DGKH_Praeventivkonzept_final_5.pdf


 

 

 

 

 

Als wichtigste präventive Maßnahmen gelten die Verminderung der Freisetzung von 

Tröpfchen aus dem Mund-Nasen-Rachenraum bei Husten, Niesen und lautem 

Sprechen (z. B. Schreien, Brüllen, Rufen) und die Vermeidung der direkten 

Aufnahme dieser Tröpfchen durch die exponierte Person über Mund-, Nasen- oder 

Augenschleimhäute.  

Folgende Maßnahmen sind zu gewährleisten: 

- Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern (siehe oben, II.), 

- Husten- und Nies-Etikette sowie 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) in bestimmten Situationen (siehe 

oben, II.). 

- Selbstkontrolle der Symptome 

Prüflinge sollen nur symptomfrei an der Prüfung teilnehmen (siehe oben, III.).  

In die Selbstkontrolle der Symptome sind die Eltern einzubeziehen. 

C. Nachholtermine 

Nachholtermine richten sich an Schülerinnen und Schüler, die den regulären Termin 

bspw. in Folge einer attestierten Erkrankung versäumt haben. 

 

Fach Datum Ort 
Deutsch 17.08.2020 

Theodor Litt Realschule, 
Theodor Litt Straße 5-11, 
Düsseldorf 

4. Fach  18.08.2020 

Mathematik 19.08.2020 

Englisch  21.08.2020 

 

D. Telefonische Nachfragen zu Noten/Zeugnissen 

Wir bitten Sie von telefonischen Nachfragen zu Noten oder zum Stand der 

Zeugniserstellung Abstand zu nehmen. In der Summe verzögern viele einzelne 

Anfragen den Bearbeitungsprozess erheblich. Es ist daher auch im Interesse der 

Schülerinnen und Schüler, wenn Sie von telefonischen Anfragen diesbzgl. absehen. 

 


